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Gebührentarif für die Benutzung der Sporthallen 
in den Stadtteilen Rendel und Petterweil 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben hat in ihrer Sitzung vom 
26.10.2001 folgenden Gebührentarif für die Benutzung der Sporthallen in den 
Stadtteilen Rendel und Petterweil beschlossen: 
 

§ 1 
Mietzinshöhe 

Petterweil: 
 

1. Für eintrittspflichtige Veranstaltungen Karbener Vereine, Verbände und 
Firmen DM 25,43 / € 13,00 pro angefangene Stunde. 

 
2. Für eintrittspflichtige Veranstaltungen auswärtiger Vereine, Verbände und 

Firmen DM 35,20 / € 18,00 pro angefangene Stunde. 
 

3. Für nicht eintrittspflichtige Veranstaltungen auswärtiger Vereine, Verbände 
und Firmen DM 29,34 / € 15,00 pro angefangene Stunde. 

 
Rendel: 
 

1. Für eintrittspflichtige Veranstaltungen Karbener Vereine, Verbände und 
Firmen DM 15,65 / € 8,00 pro angefangene Stunde. 

 
2. Für eintrittspflichtige Veranstaltungen auswärtiger Vereine, Verbände und 

Firmen DM 25,43 / € 13,00 pro angefangene Stunde. 
 

3. Für nicht eintrittspflichtige Veranstaltungen auswärtiger Vereine, Verbände 
und Firmen DM 20,56 / € 10,00 pro angefangene Stunde. 

 
§ 2 

 Fälligkeit und Zahlung des Mietzinses 
 
Der Mietzins entsteht mit der Benutzung der Sporthalle. Er ist zahlbar innerhalb einer 
Woche nach Zugang der Gebührenanforderung. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Dieser Gebührentarif tritt nach erfolgter amtlicher Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Karben, den 26.10.2001 
 
Der Magistrat der Stadt Karben 
Engel 
Bürgermeister 


